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(54) SCHEINWERFERVORRICHTUNG, INSBESONDERE KRAFTFAHRZEUGSCHEINWERFER

(57) Die Erfindung betrifft eine Scheinwerfervorrich-
tung, insbesondere KFZ-Scheinwerfer, zur wahlweisen
Abgabe zumindest von Licht erster und/oder zweiter Art,
umfassend zumindest die Bauteile:
- eine Leiterplattenanordnung, auf welcher Leuchtmittel
zur Abgabe von Licht erster und zweiter Art sowie eine
Versorgungsschaltung zur elektrischen Versorgung der
Leuchtmittel angeordnet sind;
- ein Leiterplattenträger zum zumindest abschnittswei-
sen Aufnehmen und/oder Halten der Leiterplattenanord-
nung;
- ein optisches Abdeckelement zum Lenken des von den

Leuchtmitteln erster und zweiter Art emittierten Lichtes,
und
- ein Scheinwerfergehäuse zumindest zur Aufnahme des
Leiterplattenträgers, wobei Bauteile in der Scheinwerfer-
vorrichtung vergossen sind,
und wobei ein erster Leiterplattenabschnitt der Leiterplat-
tenanordnung dem Leuchtmittel erster Art und ein ande-
rer Leiterplattenabschnitt der Leiterplattenanordnung
dem Leuchtmittel zweiter Art zugeordnet sind, und der
Leiterplattenträger einen Aufnahmeabschnitt bzw. Anla-
geabschnitt zur Aufnahme bzw. Anlage des Abdeckele-
ments aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Scheinwerfer, ins-
besondere einen Kraftfahrzeugscheinwerfer zur wahl-
weisen Abgabe zumindest von Licht erster und/oder
zweiter Art.
[0002] Derartige Scheinwerfer sind auf dem Gebiet
von Fahrzeugen, beispielsweise Kraftfahrzeugen be-
kannt. Dabei kann die Angabe "Licht erster Art bzw. Licht
zweiter Art" in der vorliegenden Anmeldung eine Unter-
scheidung in Bezug auf eine Eigenschaft des vom
Scheinwerfer abgegebenen Lichtes, z.B. das spektrale
Verhalten (Wellenlänge bzw. Wellenlängenspektrum),
Polarisation, Beleuchtungsreichweite und/oder einen
Beleuchtungswinkel meinen.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen herkömmlichen Scheinwerfer für Fahr-
zeuge bereitzustellen, welcher einen kompakten Aufbau
besitzt und kostengünstig herstellbar ist.
[0004] Diese Aufgabe löst die vorliegende Erfindung
schon mit einer Scheinwerfervorrichtung mit den Merk-
malen von Anspruch 1. Die erfindungsgemäße Schein-
werfervorrichtung weist zumindest die Bauteile auf:

- eine Leiterplattenanordnung, auf welcher Leuchtmit-
tel für die Erzeugung von Licht erster und zweiter Art
sowie eine Versorgungseinrichtung zur elektrischen
Versorgung der Leuchtmittel angeordnet bzw. ver-
schaltet sind;

- ein Leiterplattenträger zum zumindest abschnitts-
weisen Aufnehmen und/oder Halten der Leiterplat-
tenanordnung;

- ein optisches Abdeckelement zum Lenken des von
den Leuchtmitteln emittierten Lichtes zur Erzeugung
des Lichtes erster und zweiter Art sowie

- ein Scheinwerfergehäuse zumindest zur Aufnahme
des Leiterplattenträgers und der Leiterplattenanord-
nung, wobei Bauteile im Scheinwerfer vergossen
sind und wobei ein erster Leiterplattenabschnitt der
Leiterplattenanordnung dem Leuchtmittel zur Erzeu-
gung von Licht erster Art und ein anderer Leiterplat-
tenabschnitt der Leiterplattenanordnung dem
Leuchtmittel zur Erzeugung von Licht zweiter Art zu-
geordnet sind und wobei der Leiterplattenträger ei-
nen Aufnahmeabschnitt zur zumindest abschnitts-
weisen Aufnahme des Abdeckelements und/oder ei-
nen Anlageabschnitt zur Anlage mit dem Abdecke-
lement aufweist.

[0005] Dadurch, dass der Leiterplattenträger zum Auf-
nehmen und/oder Halten der Leiterplattenanordnung als
auch zur teilweisen Aufnahme des bzw. zur Anlage mit
dem Abdeckelement ausgebildet ist, kann die erfin-
dungsgemäße Scheinwerfervorrichtung insbesondere
mit einer geringen Baulänge und damit kompakt ausge-
bildet sein.
[0006] Die erfindungsgemäße Scheinwerfervorrich-
tung ist vielseitig, insbesondere in Fahrzeugen einsetz-

bar, wie beispielsweise in Kraftfahrzeugen, wie Pkws
und/oder Lkws, jedoch auch in Zweiradfahrzeugen wie
Motorrädern, ferner auch in Fahrrädern oder E-Bikes.
Durch das Vergießen von Bauteilen durch ein elektrisch
nichtleitendes Vergussmaterial innerhalb des Schein-
werfers kann zum einen eine hohe Witterungsbeständig-
keit des erfindungsgemäßen Scheinwerfers, insbeson-
dere gegenüber Feuchtigkeit, ferner ein Staubschutz be-
reitgestellt werden, wobei darüber hinaus durch die Aus-
wahl eines wärmeleitenden, jedoch weiterhin elektrisch
nicht leitfähigen (isolierenden) Vergussmaterials ein Ab-
transport der Verlustwärme der Leuchtmittel nach außen
in Richtung zum Scheinwerfergehäuse erreicht werden
kann, was wiederum vorteilhaft für die angestrebte kom-
pakte Bauweise ist. Ferner kann das Vergussmaterial
insbesondere die elektronischen Bauelemente und Ver-
schaltungen vor mechanischen Stößen und Vibrationen
schützen. Derartige Vergussmaterialien wie Silikongele
oder Polyurethanharze sind auf dem Gebiet wohlbe-
kannt, sodass darauf nicht weiter eingegangen werden
muss.
[0007] Die Angabe "Versorgungseinrichtung" kann
insbesondere eine Versorgungsschaltung meinen, die je
nach Ausführungsform beispielsweise elektronische
Bauteile zur Versorgung der Leuchtmittel wie einen
Stromregler, einen Stromverstärker und/oder entspre-
chende Regelkreisbauelemente umfassen kann.
[0008] Weitere erfindungsgemäße Merkmale und
Weiterbildungen der Erfindung sind in der nachfolgenden
allgemeinen Beschreibung, der Figurenbeschreibung
sowie den Zeichnungen angegeben.
[0009] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
Leiterplattenträger einstückig ausgebildet ist. In einer an-
deren Ausführungsform kann jedoch auch vorgesehen
sein, dass der Leiterplattenträger mehrere Leiterplatten-
trägerteilstücke umfasst, die miteinander verbindbar, ins-
besondere formschlüssig oder stoffschlüssig verbindbar
sind.
[0010] Es kann vorgesehen sein, das Abdeckelement
und den Leiterplattenträger miteinander verrastbar aus-
zubilden durch das Vorsehen komplementärer Rastmit-
tel am Leiterplattenträger und dem Abdeckelement.
[0011] Es kann vorgesehen sein, dass das Abdecke-
lement und der Leiterplattenträger abschnittsweise ver-
gossen sind, sodass nach dem Vergießen Abdeckele-
ment und der Leiterplattenträger stoffschlüssig miteinan-
der verbunden sind.
[0012] In einer besonders zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass beide, dem
Leuchtmittel zur Erzeugung von Licht erster Art (im Fol-
genden verkürzt: Leuchtmittel erster Art) und dem
Leuchtmittel zur Erzeugung von Licht zweiter Art (im Fol-
genden verkürzt: Leuchtmittel zweiter Art) zugeordnete
Leiterplattenabschnitte (im Folgenden auch Leiterplat-
tenelemente), insbesondere die jeweiligen Leiterplatten-
abschnitte, auf welchen die Leuchtmittel erster und zwei-
ter Art verschaltet sind, in einer Hauptstrahlrichtung des
Scheinwerfers zueinander versetzt angeordnet sind.
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"Zugeordnetes Leiterplattenelement" kann dabei mei-
nen, dass das jeweilige Leuchtmittel auf diesem Leiter-
plattenelement angeordnet, insbesondere verschaltet
ist. Dabei kann "Hauptstrahlrichtung des Scheinwerfers"
eine Richtung meinen, in welcher der Scheinwerfer die
größte Lichtstärke abgibt und/oder eine Richtung, wel-
che etwa senkrecht zur äußeren Oberfläche des opti-
schen Abdeckelements verläuft. Es sei darauf hingewie-
sen, dass die Angabe Licht erster Art bzw. Licht zweiter
Art allein zur Differenzierung beider Lichtarten dient und
insofern die Angabe erster Art und zweiter Art austausch-
bar sind.
[0013] Durch die angegebene Maßnahme kann insbe-
sondere erreicht werden, dass die Leuchtmittel erster
und zweiter Art in Längsrichtung zum Scheinwerferge-
häuse entsprechend der Versetzung beabstandet ange-
ordnet sind und insofern der Energieeintrag durch Ver-
lustwärme der Leuchtmittel innerhalb des Scheinwerfers
verteilt ist, um unzulässige Temperaturspitzen zu ver-
meiden, welche die Lebensdauer der jeweiligen Leucht-
mittel vermindern könnten. In einer besonderen Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass diese Beabstan-
dung zumindest 2/3, insbesondere 3/4 der Längserstre-
ckung des Leiterplattenträgers beträgt.
[0014] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die Leiterplattenanordnung ne-
ben der dem Leuchtmittel erster Art zugeordneten Lei-
terplattenabschnitt und der dem Leuchtmittel zweiter Art
zugeordneten Leiterplattenabschnitt einen, der Versor-
gungseinrichtung zugeordneten Leiterplattenabschnitt
aufweist, wobei zumindest zwei dieser Leiterplattenab-
schnitte nicht in einer Ebene verlaufend angeordnet sind,
um Temperaturspitzen innerhalb des Scheinwerferge-
häuses zu vermeiden. Beispielsweise kann vorgesehen
sein, dass die Leiterplattenanordnung drei Leiterplatten-
abschnitte (Leiterplattenelemente) aufweist, die jeweils
zueinander in unterschiedlichen Ebenen angeordnet
sind, um den Temperatureintrag innerhalb des Schein-
werfergehäuses möglichst gut zu verteilen. Insbesonde-
re kann vorgesehen sein, dass zumindest zwei Leiter-
plattenabschnitte senkrecht zueinander angeordnet
sind, beispielsweise einen Leiterplattenabschnitt in einer
Längsrichtung des Scheinwerfers und zumindest einer
der beiden weiteren Leiterplattenabschnitte senkrecht
dazu, d.h. in einer Querrichtung.
[0015] Ein besonders symmetrischer Verlustwärme-
eintrag innerhalb des Leuchtengehäuses kann beispiels-
weise dadurch erreicht werden, dass beide, dem Leucht-
mittel erster und dem Leuchtmittel zweiter Art zugeord-
nete Leiterplattenabschnitte in der Hauptstrahlrichtung
des Scheinwerfers zueinander versetzt angeordnet sind,
und zueinander parallel verlaufen, wobei der der Versor-
gungseinrichtung zugeordnete Leiterplattenabschnitt
senkrecht zu den beiden erstgenannten Leiterplattenab-
schnitten, beispielsweise parallel zur Längsrichtung des
Scheinwerfergehäuses, orientiert ist. Dabei kann vorge-
sehen sein, dass der dem Leuchtmittel zweiter Art zuge-
ordnete Leiterplattenabschnitt und/oder der dem Leucht-

mittel erster Art zugeordnete Leiterplattenabschnitt mit
ihrer dem jeweiligen Leuchtmittel abgewandten Rücksei-
te an einer zugeordneten Stirnfläche des der Versor-
gungseinrichtung zugeordneten Leiterplattenabschnitts
anliegt bzw. an diesem befestigt ist.
[0016] Zur Erzielung eines guten Wärmeflusses nach
außen auf das Scheinwerfergehäuse zur Abgabe der Ab-
wärme insbesondere über Strahlung kann zweckmäßi-
gerweise vorgesehen sein, dass zumindest die Leiter-
plattenanordnung und der Leiterplattenträger mit dem
Scheinwerfergehäuse vergossen sind.
[0017] Um eine optimale Lichtlenkung des vom jewei-
ligen Leuchtmittel emittierten Lichtes erster bzw. zweiter
Art bereitzustellen, kann zweckmäßigerweise vorgese-
hen sein, dass das Abdeckelement einen dem Licht ers-
ter Art zugeordneten Abschnitt und einen dem Licht zwei-
ter Art zugeordneten Abschnitt aufweist, wobei zweck-
mäßigerweise beide Abschnitte jeweils zugeordnete
Lichtlenkelemente bzw. Lichtlenkstrukturen aufweisen
und sich vorzugsweise nicht überlappen. Diese Licht-
lenkelemente bzw. Lichtlenkstrukturen können bei-
spielsweise durch Lichtbrechung wirkende Strukturen
wie Mikrolinsen und/oder Prismenstrukturen umfassen,
wobei in einer Ausführungsform vorgesehen sein kann,
dass zumindest bei einer Lichtart jedem einzelnen
Leuchtmittel eine einzelne dieser Strukturen wie bei-
spielsweise eine Mikrolinse zugeordnet ist. Derartige
lichtlenkende Strukturen können je nach Ausführungs-
form ausgebildet sein, nach dem Prinzip der Lichtbre-
chung, Lichtreflexion, insbesondere Totalreflexion
und/oder Lichtbeugung zu wirken.
[0018] Um eine Lichtlenkung optimiert für das Licht
erster Art und das Licht zweiter Art bereitzustellen, kann
zweckmäßigerweise vorgesehen sein, dass die geome-
trische Anordnung von Leiterplattenanordnung, Leiter-
plattenträger und Abdeckelement ausgebildet bzw. ein-
gerichtet ist, eine Lichtmischung von Licht erster Art und
Licht zweiter Art innerhalb des Abdeckelements zu ver-
hindern. Mit dieser konstruktiven Maßnahme ist sicher-
gestellt, dass das Licht erster Art allein durch lichtlenken-
de Strukturen läuft, die für die Lichtlenkung des Lichtes
erster Art ausgebildet sind, gleiches gilt für das Licht
zweiter Art, sodass eine definierte Lichtlenkung beim er-
findungsgemäßen Scheinwerfer bereitgestellt werden
kann.
[0019] Um insbesondere bei solchen Ausführungsfor-
men, bei welchen die dem Leuchtmittel erster Art und
zweiter Art zugeordneten Leiterplattenabschnitte in
Längsrichtung des Scheinwerfers zueinander versetzt
angeordnet sind, eine, von Vergussmasse ungestörte
Transmission des Lichtes in Längsrichtung bzw. Haupt-
strahlrichtung des Scheinwerfers zu ermöglichen, kann
zweckmäßigerweise vorgesehen sein, dass der Leiter-
plattenträger einen in Hauptstrahlrichtung verlaufenden
Lichtkanal für das Licht erster Art bereitstellt, unter Um-
ständen in Verbindung mit Innenwandabschnitten des
Leiterplattenträgers, die zusammen mit Wandabschnit-
ten des Leiterplattenträgers den Lichtkanal bilden kön-
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nen.
[0020] Um den besagten Lichtkanal innerhalb des Lei-
terplattenträgers gegenüber dem Vergussmaterial abzu-
dichten, kann zweckmäßigerweise vorgesehen sein,
dass der Lichtkanal rückseitig durch einen dem Lichtmit-
tel erster Art zugeordneten Leiterplattenabschnitt und in
Hauptstrahlrichtung durch das Abdeckelement abge-
schlossen ist, unter Umständen unter Zwischenanlage
etwaiger Dichtungseinrichtungen wie eines jeweiligen
Dichtrings.
[0021] In einer zweckmäßigen Ausführungsform kann
vorgesehen sein, Dichtungseinrichtungen wie Dich-
tungsringe und/oder Dichtungsstege am Leiterplatten-
träger integral auszubilden, z.B. mittels eines 2K-Spritz-
gießverfahrens.
[0022] Um eine vorgegebene Hell-/Dunkelgrenze des
Lichtes erster Art, d.h. des im Lichtkanal des Leiterplat-
tenträgers transmittierenden Lichtes vorzusehen, kann
der Lichtkanal innerhalb seiner Längserstreckung zwei
in Einbaulage des Scheinwerfers quer, insbesondere ho-
rizontal verlaufende und in vertikaler Richtung zueinan-
der beabstandete Begrenzungskanten aufweisen. Durch
diese Maßnahme und insbesondere der durch das Ab-
deckelement bereitstellten Lichtlenkung kann z.B. eine
vorgegebene Lichtverteilungskurve für das durch den
Lichtkanal transmittierende Licht nach Verlassen des
Scheinwerfers bereitgestellt werden, d.h. für das hier als
erster Art bezeichnete Licht.
[0023] In weiteren Ausführungsformen kann diese
auch so ausgebildet sein, dass im Innern des Schein-
werfers Licht erster und/oder zweiter Art durch Verguss-
materialabschnitte oder gar vollständig durch Verguss-
material transmittiert. In dieser Ausführungsform kann
das Vergussmaterial für das jeweilige Spektrum des
Lichtes erster und/oder zweiter Art im Wesentlichen
transparent ausgebildet sein zur Vermeidung von Licht-
verlusten und/oder weiterer Wärmeerzeugung aufgrund
erhöhter Lichtabsorption innerhalb des Vergussmateri-
als. Um auch bei diesen Ausführungsformen eine vorge-
gebene Hell-/Dunkelgrenze des im Lichtkanal des Lei-
terplattenträgers transmittierenden Lichtes vorzusehen,
kann der hier nicht von Vergussmaterial freie Lichtkanal
innerhalb seiner Längserstreckung wiederum zwei in
Einbaulage des Scheinwerfers quer, insbesondere hori-
zontal verlaufende und in vertikaler Richtung zueinander
beabstandete Begrenzungskanten aufweisen. Durch
diese Maßnahme und insbesondere der durch das Ab-
deckelement bereitstellten Lichtlenkung kann z.B. eine
vorgegebene Lichtverteilungskurve für das durch den
Lichtkanal transmittierende Licht nach Verlassen des
Scheinwerfers bereitgestellt werden, d.h. für das hier als
erster Art bezeichnete Licht.
[0024] Die erfindungsgemäße Scheinwerfervorrich-
tung eignet sich insbesondere zur Verwendung von LED-
Leuchtmitteln, beispielsweise können die Leuchtmittel
erster und zweiter Art jeweils zumindest eine LED, ins-
besondere eine Mehrzahl von LEDs aufweisen. Je nach
Ausführungsform können die LEDs zur Bereitstellung

des Lichtes erster oder zweiter Art dimmbar ausgebildet
sein, und damit auch die Versorgungseinrichtung zur ent-
sprechenden, verstellbaren Versorgung des jeweiligen
Leuchtmittels. Es sei bemerkt, dass die LEDs zur Bereit-
stellung des Lichtes erster und/oder zweiter Art identi-
sche LEDs sein können, insbesondere LEDs mit glei-
chem spektralem Verhalten. In spezifischen Ausfüh-
rungsformen kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
die LEDs zur Abgabe von Licht erster Art und die LEDs
zur Abgabe von Licht zweiter Art unterschiedliche Emis-
sionsspektren aufweisen, beispielsweise können die
LEDs zur Bereitstellung des Lichtes erster Art im sicht-
baren Bereich abstrahlen und die LEDs zur Bereitstel-
lung von Licht zweiter Art im Infraroten. In einer noch
anderen Ausführungsform kann auch vorgesehen sein,
dass die Leuchtmittel erster und zweiter Art jeweils In-
frarotleuchtmittel aufweisen, insbesondere Infrarot-
LEDs. Vorzugsweise können für die Leuchtmittel erster
und zweiter Art jeweils getrennt voneinander einstellbare
Versorgungsteilschaltungen vorgesehen sein. In einer
anderen Ausführungsform, insbesondere einer, bei wel-
cher jeweils nur das Leuchtmittel erster oder das Leucht-
mittel zweiter Art betrieben wird, kann insofern eine ein-
zelne Versorgungseinrichtung bzw. -schaltung vorgese-
hen sein, welche ausgebildet ist, wahlweise das Leucht-
mittel erster oder das Leuchtmittel zweiter Art zu speisen.
[0025] In einer zweckmäßigen Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass das Licht erster Art als Abblend-
licht und das Licht zweiter Art als Fernlicht des erfin-
dungsgemäßen Scheinwerfers ausgebildet ist. Wie
obenstehend erläutert, dienen die Angabe "erster Art"
und "zweiter Art" allein zur Unterscheidung der beiden
Lichtarten, sodass diese Ausführungsform gleichbedeu-
tend auch das Licht zweiter Art als Abblendlicht und das
Licht erster Art als Fernlicht ausgebildet sein kann.
[0026] Um sicherzustellen, dass Licht des Leuchtmit-
tels zweiter Art innerhalb des Scheinwerfers keine we-
sentliche Schwächung durch Absorption des Transmis-
sionsmediums, insbesondere der Vergussmasse erlei-
det, kann zweckmäßigerweise vorgesehen sein, dass
das Leuchtmittel zweiter Art mit zugeordneten
Randabschnitten bzw. zugeordneten Randabschnitten
des zugeordneten Leiterplattenelements vergießdicht an
einem Innenseitenabschnitt des Abdeckelements an-
liegt, unter Umständen unter Zwischenlage einer Dich-
tungseinrichtung wie eines Dichtungselements, insbe-
sondere derart, dass der gesamte Lichtweg des Lichtes
zweiter Art innerhalb des Scheinwerfers frei von Ver-
gussmasse ist. In ähnlicher Weise kann zweckmä-βiger-
weise vorgesehen sein, dass das Leuchtmittel erster Art
mit zugeordneten Randabschnitten bzw. zugeordneten
Randabschnitten des zugeordneten Leiterplattenele-
ments vergießdicht an einem diesem zugewandten Ab-
schnitt des Leiterplattenträgers anliegt, unter Umständen
unter Zwischenlage eines Dichtungselementes wie eines
Dichtungsrings, insbesondere derart, dass der gesamte
Lichtkanal frei von Vergussmasse ist.
[0027] Allgemein kann vorgesehen sein, dass das In-
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nere des erfindungsgemäßen Scheinwerfers mit Ver-
gussmasse ausgegossen ist, und dass der Scheinwer-
fer, insbesondere dessen Bauteile und deren relative An-
ordnung so ausgebildet ist, dass die Lichtwege des Lich-
tes erster und zweiter Art ausgehend vom jeweiligen
Leuchtmittel bis zur Innenseite des Abdeckelementes,
an welcher das Licht in das Abdeckelement eintritt, frei
von Vergussmasse sind.
[0028] Eine besonders kompakte Bauweise kann da-
durch bereitgestellt werden, wenn das Lampengehäuse
rohrförmig, insbesondere hohlzylinderförmig ausgebil-
det ist. Zweckmäßigerweise kann das Lampengehäuse
aus einem wärmeleitenden Material ausgebildet sein,
insbesondere aus einem Metallmaterial.
[0029] Wie schon dargelegt, eignet sich die erfin-
dungsgemäße Scheinwerfervorrichtung zur Realisie-
rung einer besonders kompakten Bauart, sodass eine
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten gegeben ist. In
einer besonders zweckmäßigen Ausführungsform kann
das Scheinwerfergehäuse im Wesentlichen zylinderför-
mig ausgebildet sein mit einem Durchmesser < 70 mm,
insbesondere < 60 mm, bevorzugt mit einem Durchmes-
ser < 50 mm, besonders bevorzugt einen Durchmesser
< 40 mm. Dabei kann die Länge des Scheinwerferge-
häuses < 13 cm betragen, insbesondere < 11 cm, bevor-
zugt < 9 cm, besonders bevorzugt < 8 cm.
[0030] Vorzugsweise kann der Leiterplattenträger der
erfindungsgemäßen Scheinwerfervorrichtung an der
dem Abdeckelement abgewandten Stirnseite eine Anla-
gefläche aufweisen, die dem Leiterplattenabschnitt des
Leuchtmittels erster Art zugeordnet ist, wobei die Anla-
gefläche zumindest eine Öffnung zum Durchlass von
Licht erster Art umfasst und wobei diese Öffnung zu ei-
nem Leuchtmittel erster Art, beispielsweise einer LED
ausgerichtet ist.
[0031] Vorzugsweise kann der Leiterplattenträger in
Richtung zum Abdeckelement einen Rahmen, insbeson-
dere einen etwa kreisförmigen Rahmen, zur Aufnahme
bzw. Anlage des Abdeckelements aufweisen, an den
sich in Längsrichtung des Scheinwerfers ein etwa halb-
zylinderförmiger Abschnitt anschließen kann, innerhalb
dessen Längserstreckung der schon beschriebene Licht-
kanal bereitgestellt sein kann.
[0032] Ein solcher Lichtkanal kann in einer Ausfüh-
rungsform in Querrichtung senkrecht zur Längsrichtung
innerhalb des Leiterplattenträgers geschlossen sein. Es
ist jedoch in einer anderen Ausführungsform auch mög-
lich, dass der Leiterplattenträger an seiner Außenseite
eine Mehrzahl von in Längsrichtung beabstandeten und
zumindest abschnittsweise umlaufenden Abdichtungen
wie Dichtungsstege aufweist zur Anlage an der Innen-
mantelfläche des Scheinwerfergehäuses, sodass der
besagte Lichtkanal durch Flächen des Leiterplattenträ-
gers sowie zumindest einen Innenmantelabschnitt des
Scheinwerfergehäuses gebildet sein kann.
[0033] Je nach Ausführungsform kann das Leiterplat-
tengehäuse einteilig ausgebildet sein. Es liegt jedoch
auch im Rahmen der Erfindung, das Leiterplattengehäu-

se mehrteilig auszubilden, z.B. zweiteilig, wobei die Teile
miteinander verbindbar, insbesondere verrastbar aus-
bildbar sein können. Durch ein Vergießen zumindest ei-
niger Bauteile der erfindungsgemäßen Scheinwerfervor-
richtung innerhalb des Scheinwerfergehäuses können in
einer mehrteiligen Ausführungsform des Leiterplattenge-
häuses diese mehreren Teile stoffschlüssig miteinander
verbunden werden.
[0034] Die Erfindung wird im Folgenden durch das Be-
schreiben einer Ausführungsform nebst Abwandlungen
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen er-
läutert, wobei

Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht eine erfin-
dungsgemäß gestaltete Scheinwerfervor-
richtung,

Figur 2 eine Leiterplattenanordnung für die erfin-
dungsgemäße Scheinwerfervorrichtung der
Figur 1 in einer perspektivischen Seitenan-
sicht,

Figur 3a einen Leiterplattenträger für die Scheinwer-
fervorrichtung gemäß Figur 1 in einer pers-
pektivischen Frontansicht,

Figur 3b den Leiterplattenträger der Figur 3a in einer
perspektivischen Rückseitenschrägansicht,

Figur 4 ein Scheinwerfergehäuse für die erfindungs-
gemäße Scheinwerfervorrichtung gemäß Fi-
gur 1 in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 5 ein optisches Abdeckelement für die erfin-
dungsgemäße Scheinwerfervorrichtung der
Figur 1 in einer perspektivischen Rücksei-
tenansicht, und

Figur 6 die erfindungsgemäße Scheinwerfervorrich-
tung der Figur 1 in einer Schnittdarstellung

zeigt.
[0035] Die im Folgenden beschriebene Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Scheinwerfervorrichtung
für ein Kraftfahrzeug betrifft eine sehr kompakte Leuchte,
die eingerichtet ist, das von Leuchtmitteln erzeugte Licht
durch eine Bündelung der Lichtstrahlen, in der beschrie-
benen Ausführungsform im Wesentlichen durch Licht-
brechung, in weiteren Ausführungsformen durch Licht-
reflexion und/oder Lichtbrechung, in eine vorgegebene
Richtung zu lenken. Dabei wird Licht erster Art erzeugt,
hier in Form eines Abblendlichts und wahlweise Licht
zweiter Art in Form eines Fernlichts. Beide, hier als Licht-
arten bezeichneten und von der Scheinwerfervorrichtung
erzeugbaren Lichtverteilungen unterscheiden sich im
Wesentlichen durch die Reichweite und/oder den Ab-
strahlwinkel des abgegebenen Lichtes. In der beschrie-
benen Ausführungsform werden sowohl für die Erzeu-
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gung des Lichtes erster Art als auch für die Erzeugung
des Lichtes zweiter Art LED-Leuchtmittel verwendet, wo-
bei diese hier im nahen infraroten Spektralbereich emit-
tieren, beispielsweise im Bereich von etwa 860nm bis
970nm. Für die Erfassung des zum Nutzer, durch be-
leuchtete Gegenstände/Personen rückreflektierten
Lichtanteils sind hier entsprechende Erfassungs- und
Wandlereinrichtungen notwendig. In einer weiteren Aus-
führungsform kann jedoch auch vorgesehen sein,
Leuchtmittel zur Erzeugung von Licht erster Art und Licht
zweiter Art als LEDs auszuführen, die in beiden Fällen
im sichtbaren Spektralbereich emittieren.
[0036] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäß gestaltete
Scheinwerfervorrichtung 1 in einer perspektivischen Vor-
deransicht mit Blick auf die optische Abdeckung 10, die
hier plattenförmig ausgebildet ist, und für das von den
Leuchtmitteln emittierte Licht transparent oder translu-
zent sein kann, sodass das Licht an deren Außenfläche
10a den Scheinwerfer 1 verlässt. In der beschriebenen
Ausführungsform ist die optische Abdeckung 10 aus ei-
nem optischen Kunststoff, wie beispielsweise Polykar-
bonat oder PMMA hergestellt.
[0037] Der Scheinwerfer 1 weist hier ein hohlzylinder-
förmiges Scheinwerfergehäuse 30 auf, an dessen Au-
ßenmantelfläche 31 ein stabförmiger Halter 39 befestigt
ist, über welchen der Scheinwerfer 1 an der Karosserie
eines nicht dargestellten Kraftfahrzeuges montierbar ist.
Das Scheinwerfergehäuse 30 ist aus einem Metallmate-
rial mit guter Wärmeleitung hergestellt, um die Abwärme
der im Innern des Scheinwerfergehäuses 30 platzierten
Leuchtmittel zu symmetrisieren bzw. an seiner Außen-
mantelfläche 31 diese Abwärme über Wärmestrahlung
und in einem geringen Anteil über Wärmeleitung an die
Luft nach außen abzugeben.
[0038] In der beschriebenen Ausführungsform ist die
Lichtführung innerhalb der erfindungsgemäßen Schein-
werfervorrichtung 1 derart, dass das Fernlicht die opti-
sche Abdeckung 10 in Einbaulage des Scheinwerfers im
Bereich von deren unteren Au-ßenfläche B und das Ab-
blendlicht die optische Abdeckung 10 an deren oberen
Außenfläche A verlässt. Beide Flächenabschnitte A, B
sind hier halbkreisförmig ausgebildet und weisen inso-
fern den gleichen Flächeninhalt auf.
[0039] Mit Bezug auf die Figuren 2 bis 6 wird im Fol-
genden auf den inneren Aufbau des erfindungsgemäßen
Scheinwerfers 1 eingegangen. Figur 2 zeigt für das be-
schriebene Beispiel die Leiterplattenanordnung 40, wel-
che hier aus drei Leiterplattenabschnitten bzw. drei Lei-
terplattenelementen 41, 42, 43 zusammengesetzt ist.
Dabei weist bzw. trägt der Leiterplattenabschnitt 41 die
hier nicht dargestellte Versorgungsschaltung für die
LEDs erster und zweiter Art auf und verläuft in seiner
Haupterstreckungsrichtung, d.h. in Bezug auf seine
längste Seite parallel zur Längsachse des Scheinwerfer-
gehäuses 30, siehe Figur 1. Das Leiterplattenelement 42
ist hier halbkreisförmig, mit einem etwas geringeren
Durchmesser als der Durchmesser des Scheinwerferge-
häuses 30 ausgebildet und trägt die Leuchtmittel zur Er-

zeugung des Abblendlichtes, hier zwei LEDs 42.1 und
42.2. Dabei ist das Leiterplattenelement 42 senkrecht
zum, die Versorgungsschaltung tragenden Leiterplatten-
elemente 41 angeordnet und an einer von dessen Stirn-
seiten 41.1 befestigt, beispielsweise angeklebt. Demge-
genüber ist das die LEDs zur Erzeugung des Fernlichts
tragende Leiterplattenelement 43 wiederum halbkreis-
förmig ausgebildet und weist an seiner in Einbaulage
dem optischen Abdeckelement zugewandten Hauptflä-
che eine Mehrzahl von LEDs 43.1 bis 43.5 auf. Auch das
Leiterplattenelement 43 ist an einer parallel zur Stirnseite
41.1 verlaufenden Stirnseite 41.2 des Leiterplattenele-
ments 41 der Versorgungsschaltung angeordnet, bei-
spielsweise wiederum durch Verkleben befestigt. Wie
insbesondere aus Figur 2 hervorgeht, sind die Leiterplat-
tenelemente 42, 43 in Längsrichtung des Scheinwerfer-
gehäuses, welche in der Regel eine Hauptstrahlrichtung
des Scheinwerfers darstellt, beabstandet zueinander an-
geordnet. In der beschriebenen Ausführungsform sind
die Flächenmaße der Leiterplattenelemente 42, 43 iden-
tisch gestaltet.
[0040] Zur Halterung der Leiterplattenanordnung 40
innerhalb des Scheinwerfergehäuses 30 ist in der be-
schriebenen Ausführungsform ein Leiterplattenträger 50
vorgesehen. Mit Bezug auf die Figuren 3a, b wird im Fol-
genden auf die Gestaltung des Leiterplattenträgers 50
der beschriebenen erfindungsgemäß ausgebildeten
Scheinwerfervorrichtung erläutert.
[0041] Figur 3a zeigt den hier aus einem Kunststoff-
material hergestellten und für das Lichtspektrum der ver-
wendete Leuchtmittel vollabsorbierenden Leiterplatten-
träger 50 in einer Schrägansicht mit Blick auf die Vorder-
seite des Trägers, im Bereich dessen in noch zu be-
schreibender Art das Abdeckelement 10 der erfindungs-
gemäßen Scheinwerfervorrichtung 1 angeordnet ist, hier
mit diesem verrastet ist.
[0042] Figur 3b zeigt den Leiterplattenträger in einer
schrägen Seitenansicht mit einer Schrägansicht auf des-
sen Rückseite. Zurückkommend auf Figur 3a, umfasst
der Leiterplattenträger 50 in der beschriebenen Ausfüh-
rungsform vorderseitig, d.h. auf der Lichtaustrittsseite ei-
nen umfänglich geschlossenen Ringabschnitt 51, der
sich über ein vorgegebenes Maß in Längsrichtung er-
streckt. An seiner Außenmantelfläche weist er eine Viel-
zahl von als Dichtungselemente wirkende Längsstege
52a bis 52 h auf, die in Einbaulage mit der Innenmantel-
fläche des Scheinwerfergehäuses 30 dichtend zusam-
menwirken. In der beschriebenen Ausführungsform er-
streckt sich innerhalb des Ringabschnitts 51 und in
Längsrichtung darüber hinaus eine über dessen Durch-
messer verlaufende Trennwand 54, an deren rückwärti-
gen Stirnseite eine senkrecht zur Längsachse verlaufen-
de Stirnwand 56 angeformt ist, welche halbkreisförmig
ausgebildet ist und über einen Umfangsbereich von 180°,
d.h. halbkreisförmig radial an die Außenmantelfläche des
Ringabschnitts 51 angepasst ist. Hierzu weist das radiale
Ende der Stirnwand 56 eine Mehrzahl von umfänglich
beabstandeten Dichtungsstegen auf, von welchen drei
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mit dem Bezugszeichen 56.1, 56.2 und 56.3 gekenn-
zeichnet sind, wobei letztere sich über die gesamte
Längserstreckung der Trennwand 54 erstreckt. An die
rückseitige Stirnwand 56 und an der zu dieser etwa senk-
recht verlaufenden Trennwand 54 sind zwei beabstan-
dete Längswandungen 58a, b angeformt, die am jewei-
ligen, der Stirnwand 56 abgewandten Ende in eine inso-
fern zur Stirnwand beabstandete und parallel zu dieser
verlaufende Wandung übergehen, welche im nachfol-
genden als Lichtstegwandung 64 bezeichnet wird. Diese
weist in Längsrichtung eine Öffnung 64.2, siehe Figur
3b, auf, welche durch eine in Einbaulage hier etwa hori-
zontal verlaufende Stegkante 64.1, siehe Figur 3a, und
etwa vertikal verlaufende Seitenbegrenzungsflächen
64.3 gebildet ist. Erkennbar bilden die in den Figuren
oberhalb der Trennwand 54 angeordneten
Wandabschnitte einen Lichtkanal 62, der in Richtung zur
Trennwand 54 durch einen zweiten Lichtsteg 63 mit einer
zugeordneten Stegkante 63.1 beschränkt ist. Insofern
wird in der beschriebenen Ausführungsform der Lichtka-
nal 62 durch die hier in Längsrichtung des Leiterplatten-
trägers 50 beabstandeten Stegkanten 64.1 und 63.1 zur
Festlegung von Hell/Dunkelgrenzen beschränkt.
[0043] Mit Bezug auf die Darstellung der Figur 3b des
Leiterplattenträgers und der Figur 2 der Leiterplattenan-
ordnung ist erkennbar, dass, nachdem beide Bauteile
zueinander ausgerichtet sind, in Eingriff bringbar sind.
Hierzu weist der Leiterplattenträger 50 rückseitig eine
rückseitige untere Haltelasche 59b mit einer in Längs-
richtung des Leiterplattenträgers 50 verlaufende Halte-
nut 60b sowie eine obere Haltelasche 59a mit einer in
Längsrichtung des Leiterplattenträgers 50 verlaufende
Haltenut 60a auf. Im zusammengesetzten Zustand des
Leiterplattenträgers 50 und der Leiterplattenanordnung
40 liegt der Leiterplattenabschnitt 41 im Bereich seiner
Stirnseite 41.4 in der Haltenut 60a, während das Leiter-
plattenelement bzw. der Leiterplattenabschnitt 41 im Be-
reich seiner Stirnseite 41.3 in die Haltenut 60b der Hal-
telasche 59b eingreift. Darüber hinaus liegen
Randabschnitte des Leiterplattenelements 42 an der An-
lagefläche 61 des Leiterplattenträgers an, wobei die bei-
den LEDs 42.1 und 42.2 zu den beiden Stirnwandöffnun-
gen 57a, b ausgerichtet sind, sodass dieses Licht in den
obenstehend beschriebenen Lichtkanal 62 emittieren. Im
zusammengesetzten Zustand beider Bauteile 40, 50 lie-
gen ferner Randbereiche des Leiterplattenelements 43
an der Ringaufnahme 65 an, die sich hier halbkreisförmig
an der Rückseite des Ringabschnitts 51 erstreckt.
[0044] Figur 4 zeigt das Scheinwerfergehäuse 30 al-
lein mit angebrachtem Halter 39. In der beschriebenen
Ausführungsform ist das Scheinwerfergehäuse als Hohl-
zylinder ausgebildet mit einer zylindrischen Innenman-
telfläche 32 und einer zylindrischen Außenmantelfläche
31.
[0045] Figur 5 zeigt das optische Abdeckelement 10
in einer perspektivischen Ansicht mit Blick auf dessen
Rückseite, d.h. in Einbaulage auf die dem Leiterplatten-
träger 50 zugewandten Rück- oder Innenfläche 10b. Die

Abdeckung weist auf einem Durchmesser, der mittig zur
kreisförmigen Abdeckung 10 verläuft, zwei radiale Form-
schlussnuten 11a, b auf, deren Erstreckung in Längs-
richtung erkennbar nicht über die gesamte Dicke der Ab-
deckung verläuft, sondern ausgehend von der rückseiti-
gen Fläche 10b bis auf einen Anlageflansch 12 der Ab-
deckung. Dieser Anlageflansch ist zur Anlage mit der
Aufnahme bzw. Ringaufnahme 65 des Leiterplattenträ-
gers 50 ausgebildet, wobei im zusammengesetzten Zu-
stand die beiden radialen Halteflansche bzw. -stege 55a,
b in die jeweils zugeordnete radiale Nut 11a, 11b der
optischen Abdeckung 10 eingreifen. In der beschriebe-
nen Ausführungsform verlaufen die radialen Nute 11a, b
auf einer gedachten Linie, die in den Figuren 1, 5 gestri-
chelt dargestellt ist, welche die beiden Abschnitte A, B
des Abdeckelements 10 festlegen.
[0046] In der beschriebenen Ausführungsform weist
die optische Abdeckung 10 für das bereitzustellende Ab-
blendlicht im Bereich A eine Mikrostrukturierung 12 auf,
welche ausgebildet ist, über Lichtbrechung das auf das
Abdeckelement 10 im Bereich A auffallenden Lichtes in
definierter Art zu lenken. Dahingegen weist die optische
Abdeckung 10 im Bereich B für jede der auf der Leiter-
platte 43 angeordneten LED ein integral mit der Abde-
ckung hergestelltes optisches Element 13.1 bis 13.5 auf.
Diese Elemente weisen jeweils eine zugeordnete Auf-
nahme zur Aufnahme einer zugeordneten LED 43.1 bis
43.5 auf, sodass das gesamte von den LEDs ausgesand-
te Licht in die optischen Elemente 13.1 bis 13.3 einge-
koppelt wird und in diesen in vorgegebener Weise, hier
durch Totalreflexion und/oder Brechung gelenkt wird zur
Erzielung einer vorgegebenen Lichtverteilung für das
Fernlicht.
[0047] Die erfindungsgemäße Scheinwerfervorrich-
tung 1 weist getrennt voneinander speisbare Versor-
gungsteilschaltungen für die Fernlicht-LEDs 42.1, 42.2
und die Fernlicht-LEDs 43.1 bis 43.5 auf, sodass der er-
findungsgemäße Scheinwerfer 1 von Fernlicht auf Ab-
blendlicht und umgekehrt umschaltbar ist. In einer be-
sonderen Betriebsart kann auch vorgesehen sein, beide
Lichtarten, d.h. Fernlicht und Abblendlicht einzuschalten.
[0048] Figur 6 zeigt eine Schnittdarstellung parallel zur
Längsachse durch den erfindungsgemäßen Scheinwer-
fer 1. Erkennbar zeichnet sich der zusammengesetzte
Zustand der beschriebenen Bauteile, d.h. der optischen
Abdeckung 10, der Leiterplattenanordnung 40, des Lei-
terplattenträgers 50 sowie des Scheinwerfergehäuses
30 dadurch aus, dass mit Ausnahme der optischen Ab-
deckung 10 alle weiteren Bauteile vollständig durch das
Scheinwerfergehäuse 30 aufgenommen sind. In der in
Figur 6 angegebenen Darstellung sind Versorgungslei-
ter, welche das Scheinwerfergehäuse rückseitig an des-
sen, der Abdeckung abgewandten Stirnseite verlassen,
nicht dargestellt. Nicht dargestellt in Fig. 6 ist darüber
hinaus das Vergussmaterial, mit welchem Zwischenräu-
me zwischen den genannten Bauteilen und der Innen-
mantelfläche des Scheinwerfergehäuses 30 ausgefüllt
sind, um einerseits einen guten Wärmeübergang zwi-
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schen den wärmeerzeugenden Bauteilen und dem me-
tallischen Scheinwerfergehäuse bereitzustellen und dar-
über hinaus eine hohe IP-Schutzklasse bis zu IP69 zu
erreichen.
[0049] In der Schnittdarstellung der Figur 6 ist insbe-
sondere der zwischen der Stirnwand 56 des Leiterplat-
tenträgers 50 und eines in der Figur oberen Abschnittes
der Abdeckung verlaufenden Lichtkanals 62 erkennbar,
wobei die Stegkanten 64.1 und 63.1 des Leiterplatten-
trägers 50 die vertikalen Hell- /Dunkelgrenzen des Ab-
blendlichtes vor dem Eintritt in die als optisches Licht-
lenkelement wirkende Abdeckung 10 erzeugen. Die mit
Bezug auf die Figuren 3a, b angegebenen Dichtstege
wirken dabei mit der Innenmantelfläche des Scheinwer-
fergehäuses 30 dichtend zusammen, sodass beim Ver-
gießen der Bauteile kein Vergussmaterial in den Licht-
kanal 62 eindringt. Gleiches gilt natürlich auch für die
Anlage des Leiterplattenelements 42 an der Stirnwand
56 bzw. die Anlage des Leiterplattenelements 43 bzw.
der an dieser angeordneten LEDs 43.1 bis 43.5 an eine
zugeordnete Stirnseite des jeweiligen optischen Elemen-
tes 13.1 bis 13.5, derart, dass kein Vergussmaterial in
das Innere der Aufnahme der optischen Elemente und
damit zwischen den LEDs 43.1 bis 43.5 und den Begren-
zungsflächen der Aufnahmen der optischen Elemente
13.1 bis 13.5. eindringen kann.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 Scheinwerfervorrichtung/Scheinwerfer
10 Optische Abdeckung/Abdeckelement
10a Außenfläche
10b Innenfläche
11a, b Radialnut
12 Optische Struktur
13.1 - 13.5 Optikelement
30 Scheinwerfergehäuse
31 Äußere Mantelfläche
32 Innenmantelfläche
39 Halter
40 Leiterplattenanordnung
41 Leiterplattenabschnitt/Leiterplattenele-

ment
41.1 - 41.3 Stirnseite
42 Leiterplattenabschnitt/Leiterplattenele-

ment
42.1 - 42.2 LED
43 Leiterplattenabschnitt/Leiterplattenele-

ment
43.1 - 43.5 LED
50 Leiterplattenträger
51 Ringabschnitt
52a - h Längssteg
53 Umfangssteg
54 Trennwand
55a, b Halteflansch

56 Stirnwand
56.1, 56.2 Dichtsteg
57a, b Stirnwandöffnung/Öffnung
58a, b Längswandung
59a, b Haltelasche
60a, b Haltenut
61 Anlagefläche
62 Lichtkanal
63 Lichtsteg
63.1 Stegkante/Begrenzungskante
64 Lichtstegwandung
64.1 Stegkante/Begrenzungskante
64.2 Öffnung
64.3 Seitenfläche
65 Aufnahme/Ringaufnahme
66 Aufnahme/Ringaufnahme
A Außenflächenabschnitt
B Außenflächenabschnitt

Patentansprüche

1. Scheinwerfervorrichtung (1), insbesondere KFZ-
Scheinwerfer, zur wahlweisen Abgabe zumindest
von Licht erster und/oder zweiter Art, umfassend zu-
mindest die Bauteile:

- eine Leiterplattenanordnung (40), auf welcher
Leuchtmittel zur Abgabe von Licht erster und
zweiter Art sowie eine Versorgungseinrichtung
zur elektrischen Versorgung der Leuchtmittel
angeordnet sind;
- einen Leiterplattenträger (50) zum zumindest
abschnittsweisen Aufnehmen und/oder Halten
der Leiterplattenanordnung (40);
- ein optisches Abdeckelement (10) zum Lenken
des von den Leuchtmitteln erster und zweiter
Art emittierten Lichtes, und
- ein Scheinwerfergehäuse (30) zumindest zur
Aufnahme des Leiterplattenträgers (50), wobei
Bauteile in der Scheinwerfervorrichtung (1) ver-
gossen sind,

und wobei ein erster Leiterplattenabschnitt (41) der
Leiterplattenanordnung (40) dem Leuchtmittel erster
Art und ein anderer Leiterplattenabschnitt (42) der
Leiterplattenanordnung (40) dem Leuchtmittel zwei-
ter Art zugeordnet sind, und der Leiterplattenträger
(50) einen Aufnahmeabschnitt zur zumindest ab-
schnittsweisen Aufnahme des Abdeckelements (10)
und/oder einen Anlageabschnitt zur Anlage mit dem
Abdeckelement aufweist.

2. Scheinwerfervorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass beide, dem
Leuchtmittel erster Art und dem Leuchtmittel zweiter
Art zugeordnete Leiterplattenabschnitte (41, 42) in
einer Hauptstrahlrichtung bzw. einer Längsrichtung
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der Scheinwerfervorrichtung (1) zueinander versetzt
angeordnet sind.

3. Scheinwerfervorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatten-
anordnung (40) einen weiteren, der Versorgungs-
einrichtung zugeordneten Leiterplattenabschnitt
(43) aufweist, wobei zumindest zwei der Leiterplat-
tenabschnitte (41, 42, 43) nicht in einer gemeinsa-
men Ebene verlaufen.

4. Scheinwerfervorrichtung (1) nach Anspruch 1, 2
oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der dem Leucht-
mittel zweiter Art zugeordnete Leiterplattenabschnitt
(42) und/oder der dem Leuchtmittel erster Art zuge-
ordnete Leiterplattenabschnitt (41) etwa senkrecht
zu dem der Versorgungseinrichtung zugeordneten
Leiterplattenabschnitt (43) angeordnet ist bzw. sind.

5. Scheinwerfervorrichtung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der dem Leucht-
mittel zweiter Art zugeordnete Leiterplattenabschnitt
(42) und/oder der dem Leuchtmittel erster Art zuge-
ordnete Leiterplattenabschnitt (41) mit ihrer dem je-
weiligen Leuchtmittel abgewandten Rückseite an ei-
ner zugeordneten Stirnfläche (41.3) des der Versor-
gungseinrichtung zugeordneten Leiterplattenab-
schnittes (43) direkt oder indirekt anliegt bzw. an die-
sem befestigt ist.

6. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest die Leiterplattenanordnung (40) und der Leiter-
plattenträger (50) mit dem Scheinwerfergehäuse
(30) vergossen sind.

7. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abdeckelement (10) einen dem Licht erster Art zu-
geordneten Abschnitt und einen dem Licht zweiter
Art zugeordneten Abschnitt aufweist.

8. Scheinwerfervorrichtung (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die geometrische
Anordnung von Leiterplattenanordnung (40), Leiter-
plattenträger (50) und Abdeckelement (10) und/oder
deren Gestaltung so ausgebildet ist, eine Lichtmi-
schung von Licht erster Art und Licht zweiter Art in-
nerhalb des Abdeckelements zu verhindern.

9. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Leiterplattenträger (50) einen in Hauptstrahlrichtung
verlaufenden Lichtkanal (62) für das Licht erster Art
bereitstellt.

10. Scheinwerfervorrichtung (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtkanal (62)
zwei in Einbaulage horizontal und in vertikaler Rich-
tung beabstandet zueinander verlaufende Begren-
zungskanten (63.1, 64.1) zur Bereitstellung einer je-
weiligen Hell-/Dunkelgrenze des Lichtes erster Art
aufweist.

11. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Leuchtmittel zweiter Art mit zugeordneten
Randabschnitten vergießdicht an einem Innensei-
tenabschnitt des Abdeckelements (10) anliegt.

12. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das
Leuchtmittel erster Art mit zugeordneten
Randabschnitten vergießdicht an einem zugewand-
ten Abschnitt des Leiterplattenträgers (50) anliegt.

13. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leuchtmittel erster und zweiter Art Infrarot-Leucht-
mittel aufweisen, insbesondere Infrarot-LEDs um-
fassen.

14. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Leiterplattenträger (50) an der dem Abdeckelement
(10) abgewandten Stirnseite eine Anlagefläche (61)
aufweist, die dem Leiterplattenabschnitt (41) des
Leuchtmittels erster Art zugeordnet ist, wobei die An-
lagefläche zumindest eine Öffnung (57a, b) aufweist
zum Durchlass von Licht erster Art.

15. Scheinwerfervorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der
Leiterplattenträger (50) an seiner Außenseite eine
Mehrzahl von umlaufenden Abdichtungen zur Anla-
ge an zugeordneten Innenwandabschnitten des
Scheinwerfergehäuses (30) aufweist.
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